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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2006 

Geschäftszahl 

2004/05/0322 

Rechtssatz 

Das hier gegenständliche Feststellungsverfahren nach § 20 Abs. 2 ElWOG wurde durch den Antrag der 
Mitbeteiligten eingeleitet. Sie hat eine Kapazität von 200 MW beantragt und 1 MW bekommen; für die 
Verweigerung von 199 MW hat die Beschwerdeführerin bestehende Verträge nach § 19 Z. 1 ElWOG geltend 
gemacht. Dies allein reichte für die Einleitung eines Verfahrens nach § 20 Abs. 2 ElWOG aus. 


